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RS OGH 2008/6/11 7Ob58/08t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2008

Norm

AktG §78 Abs1

AktG §97 Abs1

Rechtssatz

§ 78 Abs 1 AktG gilt auch für an Vorstandsmitglieder gezahlte Abfertigungen im Stadium der Beendigung des

Anstellungsvertrags. Die Frage der Höhe der Ab6ndung eines scheidenden Vorstandsmitglieds im Rahmen von

Au7ösungsvereinbarungen hängt entscheidend davon ab, ob dem betre9enden Vorstandsmitglied eine

P7ichtverletzung nachgewiesen werden kann oder ob die Au7ösung aus anderen Gründen, die nicht auch zu einer

Auflösung des Vorstandsvertrags aus wichtigem Grund führen können, erfolgt.
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